
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach 
 

Stadtverwaltung, Markt 1, 99817 Eisenach Bürgerbüro Eisenach, Markt 22, 99817 Eisenach Telefonzentrale: (0 36 91) 670-800 
 
Sprechzeiten: Sprechzeiten: Bankverbindung: 
Mo 9:00 – 12:00 Uhr Mo 8:00 - 16:00 Uhr Wartburg-Sparkasse 
Di 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr Di 8:00 - 18:00 Uhr BLZ 840 550 50, Konto-Nr. 2003 
Mi geschlossen Mi 8:00 - 13:00 Uhr SWIFT-BIC: HELADEF1WAK 
Do 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr Do 7:00 - 18:00 Uhr IBAN: DE57 8405 5050 0000 0020 03 
Fr 9:00 – 12:00 Uhr Fr 8:00 - 16:00 Uhr Gläubiger ID: DE7503300000076704 
http://www.eisenach.de Sa 9:00 - 12:00 Uhr 
E-Mail: info@eisenach.de E-Mail: buergerbuero@eisenach.de 
 
Die elektronische Erreichbarkeit eröffnet keinen Zugang für die Übermittlung von elektronischen Dokumenten nach § 3a ThürVwVfG. 

Herr 
Jonny Albrecht 
NPD-Fraktion  
      
      

 

 

 

 

       

       

 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
   27.09.2016 

Beantwortung der Anfrage AF-0271/2016 

 
Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
Zu 1.  
Zu den Fortschritten und Planungen der Altstandorte siehe „Übersicht zu den erfassten 
Altstandorten“ (Anlage 1). Soweit Grundstücke bzw. Immobilien der SWG als Altstandort 
identifiziert worden sind, finden sich diese in der Übersicht wieder. Die Weitergabe von 
Informationen zu Bewirtschaftungskosten von Immobilien, die sich nicht in städtischem 
Eigentum befinden, ist nicht möglich. In der Übersicht befinden sich keine städtischen 
Grundstücke. 
 
Zu 2.  
siehe Antwort 1. 
 
Zu 3.  
Hinsichtlich des FER-Geländes gibt es derzeit keine Hinweise auf „Gefahr in Verzug“. Das 
Areal ist eingezäunt, der Zutritt Dritter erfolgt unrechtmäßig. Sofern Bereiche der Einzäunung 
defekt bzw. zerstört sind, werden diese nach Hinweis durch die Stadt Eisenach auf 
Veranlassen des Eigentümers regelmäßig instand gesetzt.  
 
Zu 4.  
Der private Erwerber des Objekts Steinstock Stedtfeld ist darüber informiert, dass das Objekt 
denkmalgeschützt ist, im Kaufvertrag wurde eine entsprechende Regelung zum Erhalt des 
Denkmalstatus getroffen. Seit Verkauf wurden bereits erste Sicherungsmaßnahmen mit 
denkmalrechtlicher Erlaubnis durchgeführt.  
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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